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Bestandsangaben

Wohn- und Geschäftsgebäude

Neben- und gewerbliche Gebäude

Öffentliche Gebäude

      II Geschosszahl

Firstrichtung

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere
Vorkehrungen gegen Einwirkungen des früheren Bergbaus
erforderlich werden können (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Tagesöffnung des Bergbaus

Tagesbruch

xxxxxxxx xx xx xxxxxxx

Flächen für  Aufschüttungen, Abgrabungen und Stütz-
mauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers 
erforderlich sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 28 und Abs. 6 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von 
Baugrenzen oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung 
innerhalb eines Baugebietes 
(§ 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünflächen

Parkanlage

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen
Besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächenbesonderer Zweckbestimmung

Öffentliche ParkflächenP

Zeichenerklärung
Festsetzungen nach § 2 Abs. 5 und § 9 BauGB und der Planzeichenverordnung

Kennzeichnungen

Bergbau 
Unter den im Bebauungsplangebiet liegenden Flächen ging Bergbau um. Es muss 
damit gerechnet werden, dass bei der Erstellung von Ingenieurkonstruktionen 
bauliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden müssen (§ 9 Abs.  5 Nr. 2 BauGB).

Hinweise

Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber 
auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt 
für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.:02761/93750; Fax:02762/2466) 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls 
diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu 
nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

Kampfmittelbeseitigung
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche 
Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die 
Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelräumdienst- über das Ordungsamt 
bzw. die Polizei - zu informieren.

Bodenschutz
Anfallender Bodenaushub muss fachgerecht entsorgt werden. Sollte extern 
angelieferter Boden eingebaut werden, so müssen in oberflächennahen Bereichen 
(z.B. Anlegen von Randgrün) die Vorsorgewerte der BBodSchV eingehalten werden. 
Die eventuell erforderlichen Maßnahmen sind mit dem Umwelt- und Grünflächenamt 
- Untere Bodenschutzbehörde - abzustimmen. Vor Realisierung einer 
höherwertigeren Nutzung sind eine neue Bewertung und ggf. weiterführende 
Untersuchungen gemäß BBodSchV erforderlich. Die erforderlichen Maßnahmen 
sind mit dem Umwelt und Grünflächenamt - Untere Bodenschutzbehörde - 
abzustimmen.
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